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26. Auszug aus dem Urteil i.S. M. gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt und Versicherungsgericht
des Kantons Aargau U 289/05 vom 20. März 2006

Regeste (de):
Art. 13 und 36 BV; Art. 43 Abs. 1, Art. 61 lit. c ATSG: Schutz der Privatsphäre; Beweismittelverwertung.

Hatte eine private Haftpflichtversicherung eine Person rechtmässig durch einen Privatdetektiv beobachten las-
sen, bildet Art. 43 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 61 lit. c ATSG die gesetzliche Grundlage für die Verwertung
der entsprechenden Beweismittel (Ermittlungsbericht und Videoband) durch die Schweizerische Unfallversi-
cherungsanstalt. (Erw. 2.5.1)

Regeste (fr):
Art. 13 et 36 Cst.; art. 43 al. 1, art. 61 let. c LPGA: Protection de la sphère privée; utilisation de moyens de
preuve.

Lorsqu’une assurance privée en responsabilité civile a fait surveiller une personne par un détective privé de
manière licite, l’art. 43 al. 1 en liaison avec l’art. 61 let. c LPGA constitue une base légale permettant à la
Caisse nationale suisse en cas d’accidents d’utiliser les moyens de preuve concernés (rapport d’enquête et vi-
déocassette). (consid. 2.5.1)

Regesto (it):
Art. 13 e 36 Cost.; art. 43 cpv. 1, art. 61 lett. c LPGA: Tutela della sfera privata; utilizzazione di mezzi di prova.

Se un’assicurazione privata di responsabilità civile ha fatto lecitamente sorvegliare una persona da parte di
un investigatore privato, l’art. 43 cpv. 1 in relazione con l’art. 61 lett. c LPGA costituisce la base legale per
l’utilizzazione dei relativi mezzi di prova (rapporto d’indagine e videocassetta) da parte dell’Istituto nazionale
svizzero di assicurazione contro gli infortuni. (consid. 2.5.1)
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Aus den Erwägungen:

2. (...)

2.5

2.5.1 Der von der Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers veranlasste Ermittlungsbericht und das wei-
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ter erstellte Videoband sind zulässige Beweismittel, da die Observierung durch die Detektei rechtmässig war
(Art. 28 Abs. 2 ZGB) und deren Ergebnisse von der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) ver-
wertet werden durften (Art. 13 und 36 BV; zum Ganzen: BGE 129 V 323). Entgegen der Auffassung des
Beschwerdeführers war die Beobachtung insbesondere auch verhältnismässig; so hätte eine (weitere) medi-
zinische Abklärung (dazu WALTER KÄLIN, Die staatsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts in den
Jahren 2003 und 2004, in: ZBJV 2004 S. 657) es nicht ermöglicht, festzustellen, was der Versicherte effektiv
noch zu leisten vermag. Zu berücksichtigen ist, dass seit BGE 129 V 323 das Bundesgesetz über den Allgemei-
nen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 in Kraft getreten ist. Art. 43 Abs. 1 ATSG
auferlegt dem Unfallversicherer - gleich wie Art. 47 UVG in der bis Ende 2002 geltenden Fassung - die Pflicht
zur Sachverhaltsabklärung, ohne dabei eine Beschränkung der Beweismittel vorzusehen. Sodann sind nach Art.
96 lit. b UVG die mit der Durchführung des UVG betrauten Organe befugt, die Personendaten, einschliesslich
besonders schützenswerter Daten und Persönlichkeitsprofile, zu bearbeiten oder bearbeiten zu lassen, die sie
benötigen, um Leistungsansprüche zu beurteilen. Diese Normen bilden eine ausreichende Grundlage für den
mit der Beobachtung durch einen Privatdetektiv verbundenen Eingriff in die Privatsphäre des Versicherten, zu-
mal dieser Eingriff auch nicht schwer wiegt, wurde doch
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der Beschwerdeführer nur an einem öffentlich einsehbaren Raum und bei Tätigkeiten beobachtet und auf-
genommen, die er aus freiem Willen ausgeführt hat (vgl. BGE 131 I 278 Erw. 4.1.1, BGE 131 I 283 Erw. 5.1
sowie nicht publizierte Erw. 6.2). Damit bilden diese Normen eine ausreichende gesetzliche Grundlage für den
mit der Beobachtung durch einen Privatdetektiv verbundenen Eingriff in die Privatsphäre des Versicherten. Dies
gilt gestützt auf Art. 61 lit. c ATSG auch für das Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht (KIESER,
ATSG-Kommentar N 53 zu Art. 61).

2.5.2 Die Observierung durch die Privatdetektei hat betreffend geklagte Beschwerden im Bereich der LWS
gezeigt, dass der Versicherte auch schwere Gartenarbeiten durchführen kann. Entgegen der in der Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde vertretenen Meinung handelt es sich dabei nicht bloss um leichte Tätigkeiten, son-
dern um (stark) belastende Arbeiten wie das Schleppen schwerer Bodenplatten, das Ausgraben von Wurzeln
oder das Überkopfabsägen von Ästen. Nicht glaubhaft ist die Behauptung, dass diese Arbeiten nur wegen der
”hoch dosierten Einnahme von Medikamenten und Schmerzmitteln” möglich gewesen seien: Einerseits wird
das Schmerzmittel ”Tramal” erst seit Anfang 2004 eingenommen, während der Versicherte schon im Sommer
2003 bei der Ausübung schwerer Gartenarbeit beobachtet worden ist und im Sommer 2003 kein übermässiger
Konsum von Schmerzmitteln vorliegt. Andererseits hätten sich die Schmerzen auch bei bloss gelegentlicher
Vornahme dieser Tätigkeiten dermassen verschlimmert, dass eine ärztliche Behandlung notwendig gewesen
wäre. Die Observation bestätigt denn auch die Auffassung des SUVA-Arztes Dr. med. S., welcher im Bericht
vom 16. Dezember 2003 ”Mühe mit dem Ausmass der geklagten Beschwerden lumbal” hatte.
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